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STADT NIDDERAU 
VORLAGE AN DEN MAGISTRAT 

UND DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 
 

 
    

Betreff: 
Antrag der CDU-Fraktion 
betr. Umsetzung der Altglascontainer von der Hanauer Straße nach Ecke 
Lerchenweg/Wiegenstraße 
Bezug: Stadtverordnetenversammlung vom 28.9.2001 
 

Antrag Nummer 0432/2001 
   
Sitzungsbüro  Datum 17.09.2001 
Herrmann, Silvia Aktz. 10.2 - hm 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Stadtverordnetenversammlung 28.09.2001 öffentlich beschließend 
Ortsbeirat Ostheim 31.10.2001 öffentlich vorberatend 
Magistrat 26.11.2001 nichtöffentlich 

vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 30.11.2001 öffentlich beschließend 

 
Beschlussvorschlag lt. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.9.2001: 
Umsetzung der Altglascontainer von der Hanauer Straße nach Ecke Lerchenweg/Wiegenstraße. 
 
Beschluss in der Fassung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.9.2001: 
Der Stadtverordnete Dillmann stellte für die SPD den Verweisungsantrag in den Ortsbeirat 
Ostheim. Der Stadtverordnetenversammlung soll nach erfolgter Beratung im Ortsbeirat hierüber 
berichtet werden. 
 
Beschluss in der Fassung der Beratung des Ortsbeirats Ostheim vom 31.10.2001 zum Bereicht 
an die Stadtverordnetenversammlung lt Beschlussfassung vom 28.9.2001: 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
Weiterhin sollte die Verwaltung nach Alternativ-Vorschlägen suchen, wie z.B. Norma-Markt-
Gelände oder die Glascontainer splitten und 2. Container noch zum Sportplatzgelände und einen 
Container zum Bauhof stellen. 

(Abänderungen-10.2/Herrmann) 
Anlagen: 
1 Auszug aus der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.9.2001 
1 Fraktionsantrag vom 4.9.01 (Eingang am 17.9.01) bestehend aus 2 Seiten 
1 Auszug aus der Sitzung des Ortsbeirats Ostheim vom 31.10.01 
Finanzielle Auswirkungen: 
Sichtvermerk Finanzverwaltung (nur bei finanziellen Auswirkungen): 
Freigabe: 
gez. Rölling  gez. Wagner      gez. Herrmann 
________________________________________________________________________________ 
Dezernent/in  Amtsleiter/in od.Sachgeb.leit.   Sachbearbeiter/in 
 
Begründung: siehe Fraktionsantrag 
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